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Az. 100-014-12/5 

 

 

 

 

Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am 24. März 2015 

 

 

Am Dienstag, dem 24.03.2015, 15.00 Uhr findet im Gymnasium Zwiesel in der Bibliothek 

im Untergeschoss, Dr.-Schott-Str. 54, 94227 Zwiesel, die 3. Sitzung des Schul- und Kultur-

ausschusses statt. 

 

Es ist folgende Tagesordnung festgesetzt: 

 

 

Öffentlicher Teil: 

 

1. Gymnasium Zwiesel - Altbau 1952/1958; Entscheidung über die Einleitung der 

Planung zur energetischen Sanierung des Altbaus 1952/1958 

 

 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 

 

 

 

Regen, 16.03.2015 

Landratsamt Regen 

 

gez. 

 

A d a m 

Landrat 
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33 – 6420 

 

 

V e r o r d n u n g 

 

des Landratsamtes Regen über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Bayer. Eisenstein, 

Landkreis Regen, für die öffentliche Wasserversorgung der Arber-Bergbahn für die Anwesen 

am Großen Arber und Anwesen im Ortsteil Brennes aus dem Gewinnungsgebiet Hinterer 

Stangenruck / Brennes in der Gemarkung und Gemeinde Bayer. Eisenstein, Landkreis Regen 

vom 17.03.2015 

Aufgrund von § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),  zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154),in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 und Art. 63 Bayer. 

Wassergesetz (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. S 66, 

ber. S 130) geändert durch Gesetz vom 16.02.2012 (GVBl. S 40) – BayRS 753-1-UG -, 

erlässt das Landratsamt Regen folgende 

 

 

V e r o r d n u n g 

 
 

§ 1 Allgemeines 

 

Zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung der Arber-Bergbahn für die Anwesen am 

Großen Arber und der Ortschaft Brennes wird in der Gemarkung und Gemeinde Bayerisch Eisen-

stein das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden 

Anordnungen nach §§ 3 – 7 erlassen. 

 

  

§ 2 Schutzgebiet 

 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

 

3 Fassungsbereichen (Zonen WI)  

 

1 engeren Schutzzone (Zone WII)  

 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (An-

lage 1) veröffentlichen Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan 

im Maßstab 1:5000 vom 15.03.2012, gefertigt vom SVB Dr. Prösl, Velden/Vils, maßgebend, 

der im Landratsamt Regen und in der Gemeinde Bayerisch Eisenstein niedergelegt ist; er 

kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone 

verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonen-

grenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten 

Linie. 
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(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grund-

stücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.  

 

(4) Die Fassungsbereiche sind mindestens durch eine allseitig geschlossene Abgrenzung bzw. bei 

Bedarf durch eine geschlossene Umzäunung, die anderen Schutzzonen, soweit erforderlich, 

in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.  

 

 

§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 

(1) Es sind 

 

  in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nrn. 2 bis 5 zugelassenen 

Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen der Erdober-

fläche, auch wenn Grundwasser nicht aufgedeckt 

wird; insbesondere Fischteiche, Kies-, Sand- und 

Tongruben, Steinbrüche, Übertagebergbaue und 

Torfstiche 

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der 

ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  

 

1.2 Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen, Baugruben 

und Leitungsgräben sowie Geländeauffüllungen  
verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder erneuern (ohne Nrn. 2.1 

und 3.7) 
verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziff. 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Befördern von wasser-

gefährdenden Stoffen zu errichten 
verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen zu errichten  
entfällt 

2.3 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 

62 Abs. 3 WHG außerhalb von Anlagen nach § 62 

Abs. 1 WHG (siehe Anlage 2, Ziff. 3) 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und bergbauliche 

Rückstände abzulagern (Abfallbehandlung und -

lagerung siehe Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 
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  in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone II 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.3 Trockenaborte  verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des von Dachflächen 

abfließenden Wassers zu errichten oder zu 

erweitern (auf die Erlaubnispflichtigkeit nach § 8 

Abs. 1 WHG i. V. mit § 1 NWFreiV wird 

hingewiesen) 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehörige Anlagen zu 

errichten oder zu erweitern 
verboten 

3.8 von Straßen oder Verkehrsflächen abfließendes 

Wasser punktuell zu versenken oder zu versickern 
verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflächen zu 

errichten oder zu erweitern 

 nur zulässig  

- für öffentliche Feld- und Waldwege, beschränkt-

öffentliche Wege, Eigentümerwege und Privatwege 

ohne Geländeeinschnitte (außer Oberbodenabtrag von 

max. 30 cm) und 

- bei breitflächigem Versickern des abfließenden Wassers  

4.3 wassergefährdende auswaschbare oder auslaugbare 

Materialien (z. B. Schlacke, Teer, Imprägniermittel 

u. ä.) zum Straßen-, und Wegebau zu verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager zu 

errichten  
verboten 

4.5 Zeltplätze einzurichten; Camping aller Art verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu erweitern 
verboten, ausgenommen Unterhalt der bestehenden 

Winterloipe der Gemeinde Lohberg 

4.7 Sport- und sonstige Veranstaltungen durch-

zuführen 
verboten 

4.10 Militärische Übungen durchzuführen verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern  
nur standort- und bedarfsgerechte Düngung mit Mineral-

dünger zulässig 
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  in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone II 

5. bei baulichen Anlagen allgemein 

5.1 
bauliche Anlagen zu errichten 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.2 Düngen mit sonstigen organischen und 

mineralischen Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3) verboten 

6.3 Ausbringen oder Lagern von Klärschlamm, 

klärschlammhaltigen Düngemitteln, Fäkalschlamm 

oder Kompost aus zentralen Bioabfallanlagen 

entfällt 

6.5 Lagern von Sekundärrohstoffdünger oder 

Mineraldünger auf unbefestigten Flächen 
verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferch-

tierhaltung (siehe Anlage 2 Ziff. 6) 
verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter zu errichten verboten 

6.9 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus Luft-

fahrzeugen oder zur Bodenentseuchung 
verboten 

6.12 besondere Nutzungen im Sinne von Anlage 2, 

Ziff. 7 neu anzulegen  
verboten 

6.13.1 Rodung nicht zulässig 

6.13.2 Forstarbeiten zulässig im Rahmen der guten fachlichen Praxis unter 

folgenden Voraussetzungen: 

- bei Einsatz von Harvestern, Forwardern, Rückewägen, 

Kettenfahrzeugen oder Seilkrananlagen vorherige In-

formation des WVU erforderlich, 

- bei Anlage von Rückewegen/Rückegassen mit not-

wendigen Erdarbeiten vorherige Zustimmung des 

Landratsamtes erforderlich 
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  in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone II 

6.13.3 Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleich-

kommende Maßnahme (siehe Anlage 2, Ziff. 8) 

nicht zulässig, ausgenommen bei Kalamitäten und 

ausgenommen für Flächen bis 1000 m²   

bzw. Flächen bis 3.000 m², wenn dies vorab beim Land-

ratsamt angezeigt wurde und seit der Anzeige ein Monat 

vergangen ist, ohne dass die Maßnahme untersagt wurde 

bzw. wenn das Landratsamt der Maßnahme ggf. unter 

Bedingungen und Auflagen zugestimmt hat und unter jeweils 

folgenden Voraussetzungen: 

- unmittelbare Wiederaufforstung, 

- die Schutzfunktion der Deckschichten/Bodenauflagen, 

muss erhalten bleiben 

6.15 Holzlagerplätze 
zulässig bis zu einer Lagerung von 100 Festmetern 

6.16 Befahren abseits von Wegen oder Straßen nur zulässig im Rahmen der ordnungsgemäßen forst-

wirtschaftlichen Nutzung 

 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Hand-

lungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wasserge-

winnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, 

die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 

3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –ableitung des 

Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, 

oder der von ihm Beauftragten. 

 

 

§ 4 Befreiungen 

 

(1) Das Landratsamt Regen kann unter den Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 

WHG von den Verboten und Beschränkungen des § 3 eine Befreiung erteilen. 

(2) Die Befreiung ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden 

werden und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Regen vom Grundstückseigentümer ver-

langen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allge-

meinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 
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§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets 

haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder 

Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Regen zu 

dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung 

zu beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 

BayWG Entschädigung zu leisten. 

 

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben zu dulden, dass die Grenzen des(r) Fassungsbereiche(s) und der Schutzzonen durch 

Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 

 

§ 7 Kontrollmaßnahmen 

 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-

gebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln 

und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Regen zur Kontrolle der 

Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 

Beauftragte des Landratsamtes Regen zu dulden. 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffent-

lichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 

Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Ver-

ordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigen-

überwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die 

hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen 

zu ermöglichen. 

 

§ 8 Entschädigung und Ausgleich 

 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das 

Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 

oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 

hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu 

leisten. 
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(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 

Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 

einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher 

Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein 

angemessener Ausgleich gemäß § 52 Abs. 5 WHG und Art. 32 BayWG i. V. mit Art. 57 BayWG 

zu leisten. 

 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis 

zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung 

    verbundenen Inhalts- oder Nebenbestimmungen zu befolgen. 

 

 

§ 10 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Regen in Kraft. 

 

 

Regen, den 17.03.2015. 

 

LANDRATSAMT  REGEN 

 

gez. 

Kraus 

Oberregierungsrat  
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Anlage 1  (Lageplan) 
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Anlage 2 

 

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 

 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasser-

haushaltsgesetz über Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen 

(Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)“ zu beachten. 

 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig.  

 

In der weiteren Schutzzone (III A und III B) sind nur zulässig: 

 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum auf-

gestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeige-

gerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene 

Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt 

und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

 

Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS.  

  

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 

Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 

regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen 

gestellt. 

 

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 

- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.12, 

4.13, 6.1, 6.2, 6.5 und 6.6, 

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 

- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 

- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 

- Kompostierung im eigenen Garten. 
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Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die be-

trieblichen Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.  

 

4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser (zu Nr. 3.5) 

Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den Mindestanforderungen 

gemäß Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. Die 

Anforderungen richten sich dabei nach den einschlägigen Merkblättern des Bayer. Landes-

amtes für Umwelt. 

 

 

5. Stallungen (zu Nr. 5.3): 

 

Ziffer 5 a: 

 

1. mit Flüssigmistverfahren: 

 

Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist das erforderliche Speicher-

volumen für Gülle auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen. 

40 Dungeinheiten (= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei folgenden Höchststückzahlen 

für einzelne Tierarten an: 

 

- Milchkühe              40  Stück  (1Stück = 1,0 DE) 

- Mastbullen              65  Stück  (1 Stück = 0,62 DE) 

- Mastkälber, Jungmastrinder    150  Stück  (1 Stück = 0,27 DE) 

- Mastschweine            300 Stück  (1 Stück = 0,13 DE) 

- Legehennen, Mastputen     3.500  Stück  (100 Stück = 1,14 DE) 

- sonst. Mastgeflügel        10.000 Stück  (100 Stück = 0,4 DE) 

 

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120 Dungeinheiten je Hofstelle 

nicht überschreiten. Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden 

Dungeinheiten aufzusummieren. 

 

2. mit Festmistverfahren: 

 

Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das erforderliche Speichervolumen für Jauche 

auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen. 

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 160 Dungeinheiten je Hofstelle 

nicht überschreiten. Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden 

Dungeinheiten aufzusummieren. 

 

3. mit gemischten Entmistungsverfahren: 

 

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig entsprechend 1.1 und 1.2 zu er-

mitteln. 
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4. Ausnahmegenehmigung 

 

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 ist bei bestandsgeschützten land-

wirtschaftlichen Betrieben möglich, wenn dies betriebsbedingt notwendig ist (Existenz-

sicherung) und das erhöhte Gefährdungspotential durch technische Anforderungen 

ausgeglichen werden kann, wenn dadurch der Trinkwasserschutz gewährleistet ist.   

 

 

Ziffer 5 b: 

 

Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine Leckageerken-

nung für die Fugenbereiche entsprechend Anhang 5 Nr. 4.2  der VAwS vorzusehen. 

 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind gemäß 

VAwS flüssigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) aus-

zuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu 

gliedern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 

 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu glie-

dern, dass eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lager-

behälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. 

Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf den Anhang 5 der VAwS hingewiesen. 

 

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, sind zu beachten.  

 

Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserver-

sorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem in Zone III A vorhandenen 

Anwesen entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

 

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher 

Rinderweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich 

von Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtneri-

sche Nutzungen (zu Nr. 6.12): 

- Weinbau 

- Hopfenanbau 

- Tabakanbau 

- Gemüseanbau 

- Zierpflanzenanbau 

- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
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Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Ver-

legung im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender 

Größe der Anbaufläche. 

 

8. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem 

oder in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass 

bereits eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die 

Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 

 

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch 

vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbe-

dingungen entstehen. 

 

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer 

Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o. g. Freiflächenbedingungen führen.  

 

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten 

Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der 

Summe überschreiten.  

 

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbe-

fall zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und 

daher u. U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  
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Satzung 

für das Jugendamt des Landkreises Regen 

vom 02.07.2014 

Aufgrund des Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. 
Dezember 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A), zuletzt geändert durch § 2 Gesetz vom 
24.07.2013 (GVBl. S. 454), in Verbindung mit Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2012 (GVBl. S. 366), erlässt 
der Kreistag des Landkreises Regen folgende Satzung: 

§ 1 Bezeichnung, Aufgaben und Gliederung des Jugendamtes 

(1) Das Jugendamt führt die Bezeichnung Kreisjugendamt Regen. 

(2) Dem Jugendamt obliegen 

1. die ihm nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), dem AGSG und 
dem Bayerischen Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege 
(Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz - BayKiBiG) zugewiesenen 
Aufgaben, 

2. die ihm nach anderen Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben. 

(3) Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch 
die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen (§ 70 Abs. 1 SGB VIII). 

§ 2 Verwaltung des Jugendamtes 

(1) Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Dienststelle des Landratsamtes Regen. 

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Jugendamtes werden im Auftrag des 
Landrats von dem dafür bestellten Leiter beziehungsweise der Leiterin der Verwaltung 
des Jugendamtes (Jugendamtsleiter beziehungsweise Jugendamtsleiterin) geführt. 

(3) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung des Jugendamtes gehören alle Ver-
waltungsgeschäfte, die regelmäßig oder wiederholt anfallen und nach vorgegebenen 
Regelungen und Grundsätzen zu behandeln sind, sofern ihnen nicht aufgrund ihrer 
politischen, finanziellen oder strukturellen Auswirkungen eine grundsätzliche Be-
deutung zukommt. 

(4) Die Verwaltung unterstützt den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses bei der 
Vorbereitung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und bei der Fertigung der 
Sitzungsniederschriften. 
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§ 3 Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

(1) 1 Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und 10 beratende Mit-
glieder an. 2 Die Zahl der beratenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl eins, wenn 
der oder die Vorsitzende des Kreisjugendringes dem Jugendhilfeausschuss als stimm-
berechtigtes Mitglied angehört. 

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind: 

1. der oder die Vorsitzende (Art. 18 Abs. 1 AGSG), 

2. 8  Mitglieder des Kreistags (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 1. Alternative SGB VIII) 

3. 6 auf Vorschlag der im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe vom Kreistag gewählte Frauen und Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
VIII). 

(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss neben den in Art. 19 Abs. 
1 Nrn. 1 bis 8 AGSG genannten Mitgliedern nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 9 AGSG je ein Ver-
treter oder eine Vertreterin 

- der Katholischen Kirche und 

- der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

an. 

§ 4 Wahl und Bestellung der Mitglieder  
des Jugendhilfeausschusses 

(1) 1 Die dem Kreistag angehörenden stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfe-
ausschusses werden durch Beschluss des Kreistages bestellt. 2 Die übrigen stimm-
berechtigten Mitglieder werden nach Art. 45 Abs. 3 LKrO gewählt. Abweichend von Art. 
45 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 LKrO erfolgt die Wahl in offener Abstimmung (Art. 17 Abs. 
2 Satz 3 AGSG).  

(2) 1 Vorschläge für die Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 
dieser Satzung werden von den im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen 
abgegeben. 2 Wahlvorschläge für die stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 
3 dieser Satzung können nur durch die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe, insbesondere die Jugendverbände und Wohlfahrts-
verbände, abgegeben werden. 
4Bei den Wahlvorschlägen und dem Wahlgang soll auf eine ausgewogene Berück-
sichtigung von Frauen und Männern hingewirkt werden (Art. 18 Abs. 2 Satz 1 AGSG). 

(3) Für stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. 

(4) Die beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Art. 19 Abs. 1 AGSG) und ihre 
Stellvertreter beziehungsweise Stellvertreterinnen werden durch Beschluss des Kreis-
tages bestellt. 
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§ 5 Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 

(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt über Angelegenheiten der Jugendhilfe im 
Rahmen der dafür im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel und der vom Kreistag 
gefassten Beschlüsse. 

(2) 1 Der Jugendhilfeausschuss soll vor jeder Beschlussfassung des Kreistages in Fragen 
der Jugendhilfe gehört werden. 2 Er soll ferner Stellung nehmen vor Entscheidungen 
des Kreistages und anderer beschließender Ausschüsse, die für die Lebensbe-
dingungen junger Menschen und ihrer Familien und/oder für die Schaffung und 
Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt von Bedeutung sind. 3 Vor der 
Berufung des Jugendamtsleiters beziehungsweise der Jugendamtsleiterin ist der 
Jugendhilfeausschuss zu hören. 

(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das Recht, an den Kreistag Anträge zu stellen (§ 71 
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). 

(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

1. Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe im Kreisgebiet und für die Vernetzung und koordinierte Zusammen-
arbeit der bestehenden Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, 

2. Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie 
Entwicklung von Problemlösungen, 

3. Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder Schaffung positiver Lebensbe-
dingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie für eine kinder- und 
familienfreundliche Umwelt 

4. Entwicklung und laufende Fortschreibung der örtlichen Jungendhilfeplanung; 
Vorbereitung der Beschlussfassung über die örtliche Jugendhilfeplanung durch 
den Kreistag, 

5. Vorberatung des Abschnittes „Jugendhilfe“ des Haushaltsplanes, 

6. Förderung der Träger der freien Jugendhilfe; der Jugendhilfeausschuss kann 
hierfür Fördergrundsätze oder -richtlinien beschließen, 

7. Beschlussfassung über die öffentliche Anerkennung von Trägern der freien 
Jugendhilfe im Kreisgebiet nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit Art. 33 Abs. 1 
Nr. 1 AGSG; der Jugendhilfeausschuss kann hierfür Anerkennungsgrundsätze 
oder -richtlinien beschließen, 

8. Erlass einer Geschäftsordnung für den Jugendhilfeausschuss. 

§ 6 Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 

(1) 1 Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss führt der Landrat; er bestimmt ein Mitglied des 
Kreistages, das im Verhinderungsfall die Vertretung übernimmt. 2 Abweichend von Satz 
1 kann der Landrat ein Mitglied des Kreistages zum beziehungsweise zur Vorsitzenden 
bestimmen; gleichzeitig bestimmt er ein Mitglied des Kreistages für die Stellvertretung. 

(2) 1 Der Jugendhilfeausschuss tritt nach Bedarf zusammen. 2 Er muss einberufen werden, 
wenn dies ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe von 
Gründen und des Beratungsgegenstandes bei dem beziehungsweise der Vorsitzenden 
des Jugendhilfeausschusses oder bei der Verwaltung des Jugendamtes beantragt. 3 

Die Sitzung soll innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrages stattfinden. 
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(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
ist. 

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder sind bei der Stimmabgabe an Weisungen und Auf-
träge nicht gebunden (Art. 20 Satz 2 AGSG). 

(5) 1 Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allge-
meinheit oder berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger 
Gruppen entgegenstehen (§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII). 2 Über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. 

(6) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses. 

§ 7 Form der Beschlussfassung 

1 Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses werden in offener Abstimmung mit der Mehrheit 
der Abstimmenden gefasst. 2 Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

§ 8 Unterausschüsse 

(1) 1 Der Jugendhilfeausschuss kann zur Vorbereitung seiner Beschlüsse vorberatende 
Unterausschüsse bilden. 2 Die Arbeitsaufträge legt der Jugendhilfeausschuss fest. 

(2) 1 Den Vorsitz eines vorberatenden Unterausschusses soll ein stimmberechtigtes Mit-
glied des Jugendhilfeausschusses führen. 2 Bei Bedarf sollen weitere Fachleute zu den 
Sitzungen des Unterausschusses hinzugezogen werden. 

(3) 1 Die vorberatenden Unterausschüsse treten nach Bedarf zusammen. 2 Ihre Sitzungen 
sind nicht öffentlich. 

§ 9 Aufwandsentschädigung 

(1) Für Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen und Angestellte im öffentlichen 
Dienst, die dem Jugendhilfeausschuss aufgrund ihres Amtes angehören, bemisst sich 
die Höhe der Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften über die Reisekosten-
vergütung der Beamten und Richter (Art. 21 Abs. 3 AGSG). 

(2) Die übrigen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erhalten für jede Sitzung, an der 
sie teilnehmen, eine Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie die Kreistags-
mitglieder. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für stellvertretende Mitglieder entsprechend, wenn sie im 
Vertretungsfall an Sitzungen des Jugendhilfeausschusses teilnehmen. 

(4) 1 Eine Aufwandsentschädigung erhalten auch die Mitglieder der vorberatenden Unter-
ausschüsse für jede Sitzung des Unterausschusses, an der sie teilnehmen. 2 Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
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§ 10 Jugendhilfeplanung 

(1) 1 Die Entscheidung über die örtliche Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII obliegt 
dem Kreistag. 2 Zur Vorbereitung dieser Beschlussfassung hat der 
Jugendhilfeausschuss 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe im Kreisgebiet 
festzustellen, 

2. den Bedarf an Einrichtungen und Diensten unter Berücksichtigung der Wünsche, 
Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgebe-
rechtigten im Kreisgebiet für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln,  

3. die zur Befriedigung des Bedarfes notwendigen Vorhaben rechtzeitig und aus-
reichend zu planen und Prioritäten für die Verwirklichung zu entwickeln. 3 Der 
Jugendhilfeausschuss bedient sich dabei in der Regel der Hilfe eines vor-
beratenden Unterausschusses und wird von der Verwaltung des Jugendamtes 
unterstützt; er arbeitet mit den im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe partnerschaftlich zusammen. 

(2) 1 An der Jugendhilfeplanung sind die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe und ihre Zusammenschlüsse, auch wenn sie nicht im Jugend-
hilfeausschuss vertreten sind, in allen Phasen der Planung zu beteiligen. 2 Von einer 
Beteiligung einzelner Träger kann abgesehen werden, wenn deren Interessen erkenn-
bar nicht betroffen sind oder von einem Verband, dem der Träger angehört, mitver-
treten werden. 3 Die Beteiligung beginnt spätestens mit der Erörterung der Ziele und 
Inhalte der Planung sowie des Planungsverfahrens. 4 Die in Satz 1 genannten Träger 
sollen regelmäßig über den Fortschritt der Planung und die jeweilige Beschlusslage 
unterrichtet werden. 5 Ihnen ist Gelegenheit zu geben, schriftliche Stellungnahmen ab-
zugeben und an wichtigen Erörterungen des Jugendhilfeausschusses und gegebenen-
falls eines vorberatenden Unterausschusses teilzunehmen. 

(3) 1 Im Kreisgebiet wirkende, nicht anerkannte Träger der freien Jugendhilfe können an 
der Planung beteiligt werden. 2 Über eine Beteiligung und deren Form und Umfang 
entscheidet der Jugendhilfeausschuss. 

§ 11 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.05.2008  außer Kraft. 

 
 
Regen, 19.03.2015 
Landkreis Regen 
 
 
 
gez. 
 
Adam 

Landrat 

 



37 

 

 

Aufgebot von Sparkassenbüchern 

 

 

Das/die Sparkassenbuch/Sparkassenbücher der Sparkasse Regen-Viechtach ist/sind in Verlust 

geraten. Es/sie wird/werden hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 

aufgefordert, unter Vorlage des Sparkassenbuches binnen 3 Monaten (vom Tag der Veröffent-

lichung an gerechnet) seine Rechte anzumelden; andernfalls wird/werden das/die 

Sparkassenbuch/Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 

 

 

 

Sparkassenbuch-Nr.: 

 

Mitteilungsdatum: gez.: 

3115073961 25.02.2015 Pöhn, Hentschel 

3115635223 26.02.2015 Pöhn, Hentschel 

3115635231 26.02.2015 Pöhn, Hentschel 

3115635256 26.02.2015 Pöhn, Hentschel 

 

 

 

Sparkasse Regen-Viechtach 

 

 


